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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung der Bezirksvertretung Hagen-Mitte vom 
18.10.2023 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 8.2.  Bebauungsplan Nr. 4/19 (690) Wohnbebauung Im Langen Lohe hier: a) Ein-
gegangene Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren b) Sat-
zungsbeschluss 
0761/2023 
Vorberatung 
ungeändert beschlossen 

 

Hinweis der Schriftführerin: 
 
Punkt I.8.2 der Tagesordnung wurde gemeinsam mit Punkt I.8.1 der Tagesordnung so-
wie mit Punkt I.8.3 der Tagesordnung beraten. Eine Protokollierung erfolgt unter I.8.1.  
 
 

Beschluss: 
 
Die Bezirksvertretung Hagen-Mitte empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
a) Der Rat der Stadt Hagen weist nach eingehender Prüfung der öffentlichen und der 
privaten Belange die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen 
zurück bzw. entspricht ihnen im Sinne der nachfolgenden Stellungnahmen der Verwal-
tung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. Die Sitzungsvorlage wird Bestandteil des Beschlusses 
und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift. 
 
b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu diesem 
Beschluss gehörenden Bebauungsplan Nr. 4/19 (690) Wohnbebauung Im Langen Lohe 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung als Satzung. Dem Bebauungs-
plan sind die Begründung (Teil A) vom 25.09.2023 und der Umweltbericht (Teil B) vom 
08.12.2022 gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt, die Bestandteil des Beschlusses und als 
Anlage Gegenstand der Niederschrift sind. 
 
Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4/19 (690) Wohnbebauung Im Langen 
Lohe liegt im Stadtbezirk Mitte, im Stadtteil Emst. Das Plangebiet umfasst in der Gemar-
kung Eppenhausen, in der Flur 7 das Flurstück 57 sowie in der Flur 8 das Flurstück 556 
im Gesamten und die Flurstücke 574 und 578 zu großen Teilen. Im Süden grenzt das 
Plangebiet an die Karl-Ernst-Osthaus-Straße, im Westen/Nordwesten an den Waldbe-
reich „Langenloh“, im Norden an Tennisplätze und Wohnbebauung an der Lohestraße, 
im Nordosten an ein Waldstück und im Osten/Südosten an Wohnbebauung an der Mall-
nitzer Straße. 
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Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungsplan zu ent-
nehmen. Der Bebauungsplan im Maßstab 1:500 ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Nächster Verfahrensschritt 
 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der Bebauungsplan 
in Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit abgeschlossen. 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 Ja Nein Enthaltung 

SPD 4   
CDU 3   
Bündnis 90/ Die Grünen 3   
AfD 2   
Hagen Aktiv 1   
FDP 1   
Die Linke. 1   
Die Partei 1   

 
 
X  Einstimmig beschlossen 

 
Dafür: 16 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
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